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Protokollauszug 
8. Sitzung vom 16. April 2018 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

113/2018 17.01 
 

Ausführungsbestimmungen zur PVO, Totalrevision 2018 
Genehmigung und Inkraftsetzung per 1. Juli 2018 

 

 
Der Stadtrat hat die Vernehmlassungsantworten im Zusammenhang mit der Revision der Ausfüh-

rungsbestimmungen zur Personalverordnung (PVO) an seiner Sitzung vom 3. April 2018 beraten 

und entschieden, welche Änderungen aufgenommen werden.  
 
Die wichtigsten Änderungen in den revidierten Ausführungsbestimmungen sind: 
 
- Anpassungen aufgrund der revidierten Personalverordnung (PVO) (verschiedene §§) 
- Aussage zu individuellen Arbeitszeitmodellen aufgenommen (§ 2) 
- Integration von bisherigen Einzelbeschlüssen (§ 13) des Stadtrats oder separater Erlasse (u.a. 

Einmalzulagen, heute in SKR 4.14 geregelt, neu § 19 und § 20) 
- Im Zusammenhang mit Spesen wird auf separate Regelungen verzichtet und auf diejenigen 

des Kantons verwiesen (§ 32) 
- Ergänzung zeitgemässer Regelungen im Umgang mit der ICT (§ 40 ff.) 
- Verbesserung der Regelungen betreffend bezahlten Urlaub für persönliche Anlässe (§ 44) 
- Präzisierung von Begriffen wie Präsenzzeiten, Pikettdienst usw. (§ 50) 
- Bereinigung Zulagenregelung (alt § 67) 
 
Vorausgesetzt, gegen den Erlass wird innerhalb der 30-tägigen Frist keine Einsprache eingereicht, 

können die Ausführungsbestimmungen zur PVO danach wie geplant und gleichzeitig mit der be-

reits genehmigten Personalverordnung per 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt werden. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die totalrevidierten Ausführungsbestimmungen zur PVO, SKR 04.11, werden genehmigt und 

per 1. Juli 2018 in Kraft gesetzt. 

2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die revidierten Ausführungsbestimmungen zur PVO zu publi-

zieren. Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut entschieden. 

3. Die Stadtschreiberin wird beauftragt, die Sammlung kommunales Recht (SKR) nachzuführen. 
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4. Mitteilung an 
– Geschäftsleiter 
– Stadtschreiberin 
– Leiterin Personal 
– Stadtkanzlei 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Toni Brühlmann 
Stadtpräsident 

 Ingrid Hieronymi 
Stadtschreiberin 

 


